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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1973

Norm

HGB §145

Rechtssatz

Eine klageweise angestrebte Zustimmung zur Liquidation ist nicht erforderlich, weil mit der Au6ösung der Gesellschaft

die Liquidation statt7ndet, soferne nicht eine andere Art der Auseinandersetzung von den Gesellschaftern vereinbart

wurde.
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